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Editorial 
 

An der Generalversammlung der UECC in 
Breda sprach Zoltan Kazatsay, Stellvertre-
tender Generaldirektor der DG TREN, über 
die Verkehrspolitik der EU nach der Mid-
term-Review zum Weissbuch. Wesentliche 
neue Herausforderungen sind dabei die Er-
weiterung der EU und die neuen Probleme 
im Zusammenhang mit der Sicherheit. Aus 
Sicht der UECC besonders erfreulich ist die 
festzustellende Abkehr der EU-Kommission 
von (unrealistischen) Verlagerungszielen hin 
zu einer zweckmässigen Nutzung aller Ver-
kehrsträger. 

Die UECC hat an der Generalversammlung 
beschlossen, ihre Ausrichtung auf die Be-
handlung europäischer Verkehrsfragen 
auch im Namen deutlich zu machen. Sie 
firmiert nun unter der Bezeichnung "Union 
europäischer Industrie- und Handelskam-
mern für Verkehrsfragen". Der neue Auf-
tritt kommt auch in einem überarbeiteten 
Internet-Auftritt zum Ausdruck. Die neue 
Website finden Sie unter www.uecc.org. 
 

Dr. Rainer Füeg 
Generalsekretär 
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Jahresbericht 2005/2006 
 
1. Arbeitsschwerpunkte 
Im abgelaufenen Jahr wurde die neue 
Strategie für die Jahre 2006-2008 disku-
tiert und damit eine wichtige Grundlage für 
die künftige Arbeit festgelegt.  
Die wichtigsten Sachthemen waren neben 
den "Dauerthemen" Donauausbau und 
Rhein-Rhone-Verbindung: 
• Die Eurovignetten-Richtlinie der EU 
• Die Midterm-Review der EU zum Weiss-

buch 
• Das Programm NAIADES der EU für die 

Binnenschifffahrt 
• Die Lancierung eines Projekts, mit wel-

chem die ökonomischen Auswirkungen 
von Umweltstandards im Verkehr ge-
prüft werden sollen. 

• Sicherheit im Luftverkehr 
Verschiedene Resolutionen, Stellungnah-
men und Briefe an nationale und EU-
Behörden wurden zu folgenden Themen 
verabschiedet: 
• Stellungnahme zur Änderung der Richt-

linie des Europäischen Parlamentes und 
des Rates über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung bestimmter 
Verkehrswege durch schwere Nutzfahr-
zeuge (Basel, Dezember 2005) 

• Ausbau der Nord-Süd Achse (A35) im 
Elsass und Anbindung an die Verkehrs-
netze in Deutschland und der Schweiz 
(Zürich, Januar 2006) 

• Neue Studien für eine Rhein-Rhone-
Verbindung (Zürich, Januar 2006) 

• UECC fordert den Ausbau der RN 57 als 
Teil der Strassenverbindung Luxem-
bourg / Lothringen / Franche-Comté / 
Schweiz (Zürich, Januar 2006) 

• UECC fordert Sicherstellung einer lei-
stungsfähigen Verkehrsinfrastruktur 

durch angemessene Finanzierung (Ba-
sel, März 2006) 

• Stellungnahme der UECC zum Vorschlag 
der EU Kommission für eine Verordnung 
zur Verbesserung der Sicherheit in der 
Lieferkette (SEK(2006)251) (Antwerpen, 
Juni 2006) 

• UECC fordert den Ausbau der Rhein-
Rhone Achse (Breda, September 2006) 

• Straubing-Vilshofen: Jetzt Planungsver-
fahren zügig vorantreiben! (Breda, Sep-
tember 2006) 

• Stellungnahme zur Novellierung der EU-
Verordnung 2320/2002 über gemeinsa-
me Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt (2005/0191 (COD)) (Breda, 
September 2006) 

 
2.  Personelles 
Neu im Vorstand ist für die Schweizer Lan-
desgruppe Herr Joseph Küttel (Genf). Er 
ersetzt Herrn Paul von Gunten. Die Nach-
folge von Herrn Walter Groenendal (Am-
sterdam) ist derzeit noch offen.  
 
3.  Mitgliederbestand, Mitgliederkon-

takte 
Als neues Mitglied konnte die Chambre de 
commerce et d’industrie de Dijon (F) ge-
wonnen werden.  
Im Laufe des Sommers 2006 führte der 
Präsident Gespräche mit den einzelnen 
Landesgruppen über die weitere Entwick-
lung. Der Generalsekretär besuchte die 
korrespondierenden Kammern in Ungarn, 
Rumänien und Bulgarien um einerseits 
deren Bedürfnisse und Anliegen an die 
UECC auszuloten und andererseits neue 
Mitgliedskammern zu gewinnen. 

 
Resolutionen 
 
An ihrer Generalversammlung in Breda 
(NL) hat die UECC folgende Resolutionen 
verabschiedet: 

Straubing-Vilshofen: Jetzt Pla-
nungsverfahren zügig vorantreiben! 

Der Ausbau der Donau zwischen Straubing 
und Vilshofen ist für die europäische Bin-
nenschifffahrt und die sie nutzenden Ver-
lader das wichtigste Wasserstrassenbau-
vorhaben überhaupt. Dies hat auch der 
Beschluss des Europäischen Parlaments 
und Ministerrats im April 2004 bestätigt, 
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der das Vorhaben in die Liste der 30 priori-
tären Projekte im Rahmen des Transeuro-
päischen Verkehrsnetzes aufgenommen 
hat.  
Im März dieses Jahres legte die bayerische 
Staatsregierung die Ergebnisse des Raum-
ordnungsverfahrens zum Donauausbau 
vor. Untersucht wurden die Varianten A 
(flussbaulicher Ausbau), C/C 2,80 (eine 
Staustufe) sowie D2 (drei Staustufen). Als 
Ergebnis des Verfahrens entspricht nur die 
Variante C/C 2,80 den Erfordernissen der 
Raumordnung. Mit der Untervariante C 
2,80 soll an 80 Prozent des Jahres eine 
Abladetiefe von 2,50 m erreicht werden. 
Damit wäre eine spürbare Verbesserung 
der Fahrwasserverhältnisse zu erreichen.  
Die UECC fordert den Freistaat Bayern und 
Deutschland auf, auf der Basis dieses 
Raumordnungsverfahrens zügig die weite-
ren Planungsschritte in Angriff zu nehmen.  
 
UECC fordert den Ausbau der Rhein-
Rhone Achse 
Die Union europäischer Industrie- und 
Handelskammern (UECC) erinnert erneut 
an die Dringlichkeit eines leistungsfähigen 
Ausbaus der Rhein-Rhone-Schienen-
verbindung (Projekt Nr. 24 des transeuro-
päischen Verkehrsnetzes), um mittelfristig 
eine Verkehrsüberlastung auf diesem mul-
timodalen, für verschiedenste Wirtschafts-
räume wichtigen strategischen Korridor 
zwischen Rhein und Rhône zu verhindern.  
Folgende Massnahmen sind notwendig:  
• Ausbau der „Rheintalschiene“ zwischen 

Offenburg und Basel auf zweimal zwei 
Geleise, um den Anschluss an die ge-
planten Alpentransversalen Lötschberg 
(2007) und Gotthard (2016) zu ermög-
lichen 

• im gleichen Zeitraum, Bau des Wisen-
bergtunnels südlich von Basel, um den 
Engpass in der Schienenverbindung 
zwischen Basel und Bern zu beseitigen 

• Ausbau des Tunnels auf der Schienen-
verbindung für den Güterverkehr zwi-
schen Mulhouse-Belfort-Dijon auf Grö-
sse B1, um einen reibungslosen Ver-
kehr von Containerzügen auf diese 
Strecke zu gewährleisten – dieses Vor-

haben muss in die französische Pro-
jektplanung für 2007-2013 aufgenom-
men werden.  

UECC fordert ebenfalls eine rasche und 
vollständige Realisierung der verschiede-
nen am Oberrhein für den Schienenverkehr 
geplanten Infrastrukturvorhaben und de-
ren optimale Anbindung an die europäi-
schen Verkehrsnetze. 
 
Stellungnahme zur Novellierung der 
EU-Verordnung 2320/2002 über ge-
meinsame Vorschriften für die Sicher-
heit in der Zivilluftfahrt (2005/0191 
(COD)) 
Die UECC fordert die Kommission auf, die 
nachfolgenden Anmerkungen bei der No-
vellierung der Verordnung (EG) Nr. 
2320/2002 zu berücksichtigen: 
Fachwissen einbeziehen 
Die grundsätzlichen Ziele der Kommission, 
Klarheit, Vereinfachung, Harmonisierung, 
werden unterstützt. Allerdings widerspricht 
die UECC der Auffassung, dass die Einbe-
ziehung externen Fachwissens hierfür nicht 
notwendig sei. Die Einbeziehung des Fach-
wissens aus der Wirtschaft und den betrof-
fenen Flughäfen muss erfolgen, um die 
Praktikabilität von Massnahmen abschätzen 
zu können. Die Konsultation von Organisa-
tionen, die bisher nur ausserhalb der ei-
gentlichen Festsetzungsverfahren erfolgte, 
muss institutionalisiert und das Fachwissen 
in die Bewertung von Massnahmen fest 
einbezogen werden.  
Parlamentarisches Verfahren erfor-
derlich 
Die Kommission schlägt vor, verfahrensbe-
zogene und technische Regelungen im so 
genannten Komitologieverfahren durchzu-
führen. Dieses Verfahren findet lediglich 
zwischen der Kommission und Vertretern 
der Mitgliedstaaten statt und wird dadurch 
einer parlamentarischen Kontrolle entzo-
gen. Angesichts der möglichen Tragweite 
von Entscheidungen, die durch Luftsicher-
heitsmassnahmen ausgelöst werden kön-
nen, ist dies nicht akzeptabel. Es wider-
spricht demokratischen Gepflogenheiten, 
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Gesetzgebung, deren Kontrolle und Sank-
tionen in nur einer Behörde zu belassen. 
Deshalb ist die Einbeziehung des Europäi-
schen Parlaments und des Europäischen 
Rates unbedingt erforderlich. 
Finanzierung der Massnahmen klären 
Die UECC fordert von der Kommission klare 
Regelungen zur Finanzierung. Dies kann 
durch eine Festsetzung der staatlichen Fi-
nanzierungsanteile erfolgen, die EU-weit 
harmonisiert werden müssen. Eine für alle 
Mitgliedstaaten gültige, einheitliche Rege-
lung ist im Interesse der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen notwendig. Erst 
recht in den Fällen, in denen ein National-
staat noch über die Verordnung hinaus 
weitere Sicherheitsauflagen festsetzt, müs-
sen diese vollständig durch den Staat  

übernommen werden, um die Wirtschaft 
nicht noch weiter zu belasten.  
Ausserdem muss sichergestellt sein, dass 
die aus Sicherheitsgründen erhobenen Ge-
bühren auch in die Sicherheit investiert 
werden. 
Prinzip der Verhältnismässigkeit 
beachten 
Massnahmen, die zur Erhöhung von Si-
cherheit in der Luftfahrt eingeführt werden, 
müssen vorab immer einer Nutzen-Kosten 
Analyse unterzogen und von einer Folgen-
abschätzung für die Wirtschaft begleitet 
werden.  
 
Alle Resolutionen der UECC finden Sie auf 
der Website www.uecc.org. 
 

 
Sicherheitsmassnahmen im Luftverkehr 
 
An ihrer nächsten Sitzung im Oktober wer-
den die Verkehrsminister der EU auf An-
trag Grossbritanniens über verschärfte 
Sicherheitsmassnahmen im Flugverkehr 

beraten. Unter anderem soll das Mitneh-
men von Flüssigkeiten im Handgepäck 
stark reduziert und der Einsatz bewaffne-
ter Sicherheitsleute ermöglicht werden.  

 
Vorrang für den Güterverkehr 
 
Europäische Schienengüterverkehrsunter-
nehmen fordern den Ausbau der Bahn-
strecken zwischen Schweden-Italien und 
Benelux-Italien. Damit sollen Verbindun-
gen geschaffen werden, auf denen der 
Güterverkehr Vorrang hat. Eine Studie für 

die beiden Korridore wurde in Auftrag zu 
geben. Das Ergebnis soll der Europäischen 
Kommission zur Verfügung gestellt wer-
den, die ein eigenes Güterverkehrsnetz 
plant.  
 

 
Fortschritte in Sachen „Eiserner Rhein“ 
 
Die Verkehrsministerien der Niederlande 
und Belgien haben die Schienennetz-
betreiber ProRail und Infrabel beauftragt, 
Verkehrsprognosen und Kostenpläne für 
die Modernisierungsarbeiten auf dieser 

Bahnstrecke auf den neuesten Stand zu 
bringen. Die Weiterführung des Eisernes 
Rheins auf deutscher Seite wird ebenfalls 
geprüft.  

 
Deutschland darf Maut auf drei Bundestrassen erheben 
 
Die Europäische Union hat die Freigabe 
einzelner Bundestrassen-Abschnitte für die 
LKW-Maut genehmigt. Es handelt sich um 
die B75 zwischen der A261 und der A253, 
die B4 nördlich der A23 bis Bad Bramstedt 

sowie die B9 zwischen der deutsch-
französischen Grenze und der A65, alles 
Strecken, die durch den Mautausweichver-
kehr besonders stark belastet sind. Die 
Maut wird ab Anfang 2007 fällig. 
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Arbeitsgruppe "Allgemeine Verkehrsangelegenheiten" 
 
Dr. Veronika Kessler, Abteilungsleiterin, 
Wirtschaftskammer Österreich (A) 
Tel. 0043 5 90 900 4009, Fax 0043 5 90 900 259 
e-mail: veronika.kessler@wko.at 
 
Alpentransit / Güterverkehrsverlage-
rung in der Schweiz 
Nachdem die Errichtung einer „Alpentran-
sitbörse“ von den Verkehrsministern der 
Alpenländer unter Einbeziehung der EU-
Kommission seit längerem diskutiert wird, 
werden in der Schweiz nun bereits konkre-
te Schritte in die Wege geleitet. Da das 
angestrebte Güterverkehrsverlagerungsziel 
von maximal 650'000 Alpentransitfahrten 
jährlich ohne ergänzende Massnahmen 
sicherlich nicht rechtzeitig (2 Jahre nach 
Fertigstellung des Lötschbergtunnels) er-
reicht werden kann, hat die Schweizer Re-
gierung drei Varianten von neuen Mass-
nahmen vorgeschlagen. Bei der Variante 1 
wird das Verlagerungsziel beibehalten, 
aber auf das Jahr 2017 verschoben (2 Jah-
re nach Fertigstellung des Gotthardbasis-
tunnels – die NEAT steht voll ausgebaut 
zur Verfügung). Für die Förderung des 
Schienengüterverkehrs werden 2 Mrd. CHF 
zur Verfügung gestellt. Bei der Variante 2 
wird das Verlagerungsziel angepasst (eine 
Million alpenquerender Fahrten), der Ein-
satz der Finanzmittel wird auf 1 Mrd. SFR 
reduziert. In der dritten Variante wird in 
Kombination mit Variante 1 oder Variante 
2 der Aufbau der Rollenden Landstrasse 

vorangetrieben. In jedem der Fälle sind 
aber komplementäre Massnahmen vorge-
sehen, vor allem eine Intensivierung der 
Strassenverkehrskontrollen, Terminalfinan-
zierung und insbesondere die Einrichtung 
einer Alpentransitbörse.  
 
Sicherheit in der Luftfahrt 
Zur Verbesserung der Sicherheit in der 
Luftfahrt hat die EU eine Novellierung der 
aus dem Jahr 2002 stammenden Verord-
nung eingeleitet.  
Der neue Vorschlag enthält keine substan-
tiellen Erleichterungen für die betroffene 
Wirtschaft. Es ist vielmehr zu befürchten, 
dass sich Verschärfungen aus der Ände-
rung der Durchführungsbestimmungen 
ergeben werden. Die Luftfahrzeugkontrol-
le, die Regelung betreffend verbotener 
Gegenstände, die Schulung von Personal, 
Vorschriften für die Versendung von Luft-
fracht und für die Erleichterung oder Ver-
schärfung von Sicherheitskontrollen sind 
Gegenstand des Vorschlags. Den Mitglied-
staaten wird das Recht eingeräumt, stren-
gere Massnahmen anzuwenden, sofern sie 
objektiv und diskriminierungsfrei sind. Mit-
gliedstaaten, Flughafenbetreiber, Luft-
fahrtunternehmen und auch andere wer-
den zur Erstellung von Sicherheitspro-
grammen verpflichtet. Die UECC hat zum 
EU Vorschlag eine Stellungnahme vorbe-
reitet (s. oben).  

 
Arbeitsgruppe "Wasserstrassen" 
 
Dipl.-Volkswirt Werner Kühlkamp,  
Geschäftsführer, Industrie- und Handelskammer 
Duisburg-Wesel-Kleve (D).  
Tel. 0049 203 2821 278, Fax 0049 203 285349 278 
e-mail: kuehlkamp@niederrhein.ihk.de 
 
Rhein-/Rhone-Verbindung 
An der Sitzung der Arbeitsgruppe Wasser-
strassen in Mulhouse referierte J. Dalaise 
über die Situation der Binnenschifffahrt in 
Frankreich, welche in den vergangenen 
zehn Jahren eine eigentliche Renaissance 
erlebte und ein Wachstum von rund 40 % 

erzielte. Dies gab auch neue Argumente 
für den Ausbau der Infrastruktur und den 
Abbau administrativer Hemmnisse. Die 
Prioritäten liegen dabei auf Netzen mit 
hoher Kapazität und internationaler Ver-
bindung, wie Seine (Le-Havre-Paris), Rho-
ne-Saône und Mosel-Rhein. Einige Binnen-
häfen erhalten dabei auch neue Funktio-
nen als Logistikzentren. 
Die grossen Projekte sind aktuell das Sei-
ne-Escaut-Projekt, das weit entwickelt ist 
und oberste Priorität geniesst und wo die 
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Déclaration d'utilité publique Ende 2007 
erwartet wird. Offen ist allerdings noch die 
Finanzierung. Für das Projekt Mosel-Saône 
(Horizont 2020-2025) laufen derzeit Studi-
en zum Marktpotential und zur Umwelt. 
Bei der Rhein-Rhone-Verbindung, deren 
strategische Wichtigkeit Herr Dalaise aner-
kennt, bezweifelt er die politische Mach-
barkeit einer Verbindung durch das Doubs-
Tal. Deswegen würde er eher eine alterna-
tive Querverbindung vom Oberrhein, über 
Mulhouse-Montbéliard, bis zur Mosel-
Saône Verbindung bei Port-sur-Saône be-
vorzugen. 
 
NAIADES - integriertes europäisches 
Aktionsprogramm für die Binnen-
schifffahrt 
Das Aktionsprogramm wird von allen be-
teiligten Gruppen als geeignet angesehen, 
der Binnenschifffahrt nachhaltige Impulse 
zu geben. Österreich hat vorgeschlagen, 
einen Fonds im Umfang von 120 Millionen 
Euro zu schaffen, der je zu einem Drittel 
durch die EU, die Mitgliedstaaten sowie 
das Gewerbe finanziert werden soll. Das 
Gewerbe ist bereit, die Mittel des Reserve-
fonds (resultiert aus der ausgelaufenen 
Abwrackregelung) für die Umsetzung des 

Programms zur Verfügung zu stellen. Es 
fehlt noch die Zusage der Kommission und 
der Mitgliedstaaten. Im Rahmen des Bud-
gets für die Jahre 2007 – 2013 sind keine 
eigenen Mittel für Naiades vorgesehen, es 
wären also Umschichtungen zulasten an-
derer Positionen notwendig.  
 
Neue Sicherheitsrichtlinien für die 
Binnenhäfen 
Die Umsetzung des ISPS-Codes (Interna-
tional Ship and Port Facility Security) und 
der damit verbundenen Hafensicherheits-
richtlinie schafft neue Probleme in vielen 
Binnenhäfen. Vom ISPS-Code sind Um-
schlagsbetriebe betroffen, die internationa-
le Fluss-See-Schiffe abwickeln und deshalb 
ihre Betriebsgelände sichern müssen. Dies 
umfasst die Einzäunung, die ständige Be-
wachung, die Erstellung von Gefahrenab-
wehrplanung, etc. Alle Häfen, in denen 
sich ISPS-Anlagen befinden, müssen nun 
ganze Hafenareale sichern. Dies führt da-
zu, dass Verkehre auf die Strasse oder die 
Schiene abwandern, da die Kosten der 
Sicherheitsmassnahmen aus Wettbe-
werbsgründen nicht an die Kunden weiter-
gegeben werden können.  
 

 
 
Terminkalender 2007 

Vorstand: 
16. Februar 2007: Österreich 
22. Juni 2007: Arnhem (NL) 
27./28. September 2007: Frankfurt (D) 
 
Generalversammlung: 
27./28. September 2007 Frankfurt (D) 
 
Arbeitsgruppe "Allgemeine Verkehrsangelegenheiten" 
15./16. Januar 2007 Basel (CH) 
 
Arbeitsgruppe "Wasserstrassen" 
15./16. Januar 2007 Basel (CH) 
 


